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Frau 

Präsidentin des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Alm, Kolleginnen und Kollegen haben am 

9. November 2016 unter der Nr. 10712/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Differenzierung der Rechte zwischen anerkannten und nicht anerkannten 

Religionsgemeinschaften sowie nicht-religiösen Weltanschauungen“ gerichtet. Diese 

Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

In der österreichischen Rechtsordnung gibt es eine Reihe von Vorschriften, deren 

Vollziehung eine Berücksichtigung weltanschaulicher Fragen erforderlich macht, wie z.B. 

das Versammlungsrecht, das Medienrecht oder das Gleichbehandlungsrecht. Dies ist jeweils 

im Einzelfall zu beurteilen, wobei eine explizite Bezugnahme auf spezifische nicht-religiöse 

Weltanschauungen kaum zu finden ist. Hinsichtlich der Unterscheidung von Kirchen bzw. 

Religionsgesellschaften und Bekenntnisgemeinschaften verweise ich auf die Ausführungen 

des Bundeskanzlers in Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 10707/J. In 

meinem Wirkungsbereich sind zwei gesetzliche Bestimmungen relevant, welche für 

anerkannte Religionsgemeinschaften Anwendung finden – § 18 Abs. 3 des 

Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, betreffend die Befreiung von der 

Stellungspflicht und § 30 Abs. 1 Z 6 des Militärbefugnisgesetzes (MBG), BGBl. I 

Nr. 86/2000, betreffend die Ausnahme von der Inanspruchnahme der Leistungspflicht. 

Darüber hinaus erfolgt die Ausübung der Seelsorge im Österreichischen Bundesheer 

ausschließlich durch anerkannte Religionsgemeinschaften auf Basis bundesgesetzlicher 

Grundlagen. Dies sind für die katholische Militärseelsorge Artikel VIII des Konkordats 

zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich, BGBl. II Nr. 2/1934, für die 

evangelische Militärseelsorge § 17 des Bundesgesetzes über äußere Rechtsverhältnisse der 
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Evangelischen Kirche, BGBl. Nr. 182/1961, für die orthodoxe Militärseelsorge § 7 des 

Bundesgesetzes über äußere Rechtsverhältnisse der griechisch-orientalischen Kirche in 

Österreich, BGBl. Nr. 229/1967, für die islamische Militärseelsorge § 11 des 

Bundesgesetzes über die äußeren Rechtsverhältnisse islamischer Religionsgesellschaften, 

BGBl. I Nr. 39/2015, für die alevitische Militärseelsorge § 18 des Bundesgesetzes über die 

äußeren Rechtsverhältnisse islamischer Religionsgesellschaften, BGBl. I Nr. 39/2015 und 

für die israelitische Militärseelsorge § 8 des Gesetzes betreffend die Regelung der äußeren 

Rechtsverhältnisse der israelitischen Religionsgesellschaft, RGBl. Nr. 57/1890. 

Mag. Hans Peter DOSKOZIL 
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